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Beschluß
des zentralen Wahlausschusses über die Wahlen 

der Direktoren, Richter und Schöffen der Kreisgerichte 
und der Mitglieder der Schiedskommissionen 

im Jahre 1989 
— Wahlordnung — 
vom 27. Januar 1989

Auf Grund des Beschlusses des Staatsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 12. Dezember 1988 über die 
Wahlen der Direktoren, Richter und Schöffen der Kreis
gerichte und der Mitglieder der Schiedskommissionen im 
Jahre 1989 (GBl. I Nr. 30 S. 353) wird festgelegt:

" » *
' I.

Zusammensetzung und Aufgaben der Bezirks
und Kreiswahlbüros

§ 1
(1) Den Bezirkswahlbüros gehören an.:

— der Direktor des Bezirksgerichts als Leiter,
— ein Mitglied des Präsidiums des Bezirksgerichts als Stell

vertreter,
— 'ein Mitglied des Rates des Bezirkes,

— ein Mitglied des Sekretariats des Bezirksausschusses der 
Nationalen Front der DDR,

— ein Mitglied des Sekretariats des Bezirksvorstandes des
FDGB, "

— zwei Schöffen von Kreisgerichten,
— zwei Vorsitzende oder Mitglieder von Schiedskommissio

nen.

(2) Den Kreiswahlbüros gehören an:
— der Direktor des Kreisgerichts als Leiter,
— ein Richter des’ Kreisgerichts als Stellvertreter,
— ein Mitglied des Rates des Kreises oder des Stadtbezirkes,
— ein Mitglied des Sekretariats des Kreis- oder des Stadt

bezirksausschusses der Nationalen Front der DDR,
— ein Mitglied des Sekretariats des Kreisvorstandes des 

FDGB,
— zwei Schöffen des Kreisgerichts,
— zwei Vorsitzende oder Mitglieder von Schiedskommissio

nen.
(3) Besteht ein Kreisgericht für zwei Kreise, gehören dem 

Kreiswahlbüro Vertreter gemäß Abs. 2 aus beiden Kreisen an.
(4) Besteht ein Kreisgericht für alle- Stadtbezirke eines 

Stadtkreises, gehören dem Kreiswahlbüro Vertreter gemäß 
Abs. 2 des Stadtkreises an.

§2
(1) Die Bezirks- und Kreiswahlbüros leiten in ihren Terri

torien die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen der 
Direktoren, Richter und Schöffen der Kreisgerichte und der 
Mitglieder der-Schiedskommissionen auf der Grundlage der 
wahlrechtlichen Bestimmungen und der durch den zentralen 
Wahlausschuß gegebenen Anleitungen.

(2) Die Bezirks- und Kreiswahlbüros gewährleisten durch 
eine enge Zusammenarbeit mit den für die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen
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